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Amtliches Jerkündigungsbkati
stl ik « Awlsbejirk Aiulch .

Vrschrin ! « öchnitlich 1 — L mal jr nach
Bedarf .

Brzvgrprei« für Einzclbezug durch die Post
oder deu Verlag vierteljährlich 1 Mk.

Anzeigenpreis : Die einspaltige Zeile oder !
deren Raum l5 Pfg . !

Druck und Verlag von Adolf Du PI
in Durlach . — Fernsprecher Nr. 204. !

Sir . 78 . Mittwoch , 24 . Dezember 1913 .

Aerichllgimg .

V . 14/13 In der Bekanntmachung vom 16 Dez . 1913 , dis Zwangsversteigerung der

i« Gemarkung Aue belegenen Grundstücke der Maurermeister Heinrich Stix Eheleute in Aue

und Josef Stix Eheleute in Durlach (Amtliches Berkündigungsblatt Rr . 77 vom 22 d Mts .)

betr . , muß es statt Lgb . Nr . 324 A richtig 324 4 heißen
Durlach den 23 Dezember 1913

Gr . Notariat I als Bollstreckungsgericht.

Die Festsetzung der regrlmätzigen Eichtage für
das Jahr 1914 betreffend .

Für die im Eichamtsbezivk Karlsruhe gelegenen
staatlichen Abfertigungsstellen werden für daS Jahr
1914 folgende regelmäßige Eichtage festgesetzt;

1 . Absertigungsftelle 5 0 Rastatt :
Mittwoch den 7 . und 21 . Januar , 4 . und 18 . Fe¬

bruar , 4 . und 18 . März . 1 . , IS . und 29 . April , 13 .
und 27 . Mai . 10. und 24 . Juni , 1 ., 15 und 29 . Juli ,
5 . und 19 . August , 2 . und 16 . September , 14 . und

28 . Oktober , 11 . und 25 . November sowie 9 . und

33 . Dezember .
Die Dienststunden dauern von 8 —12 und von

2- 6 Uhr .
2 . Absertigungsftelle 5 L Pforzheim :

Jeden Dienstag und Freitag . Fällt aus
einen dieser Tage ein Feiertag , so wird am nächst¬

folgenden Werktag Eichtag abgehalten .
Die Dienststunven dauern von 8" - - 18 und von

2— 6 Uhr .
8. AbsertigungSstelle s 8 Durlach :

Montag den 5 . und Dienstag den 20 . Januar ,
3 . und 17 . Februar . 3 . und 17 . März , 7 . , 21 . und

28 . April , 12 . und 26 . Mai , 9 . und 23 Juni , 7 . und

21 . Juli , ll . und 25 . August , 8 . und 22 . September ,
6 . und 20 . Oktober , 3 . und 17 . November sowie 1 .
und 15 Dezember .

D e Dicnststunden dauern von 8— 12 und von
2 - 6 Uhr . ^ .

4 . Absertigungsftelle 5 S Bruchsal :

Donnerstag den 8 . und 22 Januar , 12. und

26 . Februar , 12 . und 26 . März , 2 ., 16 . und 30 . April ,
7 . und 28 . Mai , 4 . und 18 . ^zuni , 2 . , 16 und 30 . Juli ,
13 . und 27 . August , 3 ., 10 , 14 . und 24 . September ,
1 ., 8 ., 15 ., 22 . und 29 . Oktober , 5 . und 19 . November

sow e 3 . und 17 . Dezenmer .
Die Dienststundcn dauern von 8 - 12 und von

2—6 Uhr .

An den Abfertigungsstellen werden vorgenommen :

Neu - und Nacheichungen von Fässern , Gewichten

tmit Ausschluß der Präzistonsgewichte ) , Wagen für

nne größte zulässige Last von 500 >-e (mit Ausschluß

der PrSzisioiiSwagen ) und von Herbstgefäßen sowie
Beglaubigungen von Fischversandgesäße » für den
Eisenbahnverkehr .

Karlsruhe den 8 . Dezember 1913 .
Großh . Obercichungsamt .

Die Aufnahme von Zöglingen in die von
Stukz '

sche Waisenanstalt z» Lichtental betreffend .
In d . r von Stulz ' schen Waisenanstait in

Badin - Lichtental sind auf Ostern 19 l4 folgende
Freiplätze zn besetzen :

drei für evangelische Knaben ,
einer für katholische Knaben ,
zwei für evangelische Mädchen .

Heber die bei der Aufnahme in diese An¬
stalt zu beachtenden Bedingungen bestimmen
die Statuten vom 22 Nov . 1834 folgendes :

1 . Aufnahmsfähig sind Vater und mutter¬
lose arme Kinder beiderlei Geschlech s .

2 . Aufnahmsfähig sind ferner solche Kinder ,
welche zwar roch eine Mutter haben ,
welch letztere aber durch unheilbare Ge¬
brechen , z B - B indheit , Lähmung rc ,
zu jeder Arbeit unfähig ist , in ihm weder
für d :e Pflege noch Erziehung ihrer
Kinder sorgen kann.

3 . Gleiches gilt in Ansehung solcher Kinder ,
welche wegen moralischer Verdorbenheit
ihrer Eltern Waisen gleich zu achten sind .

4 Für arm sind solche Kinder zu achten,
welche zu ihrer Erziehung aus Gemeinde-
oder anderen öffentlichen Mitteln unter¬
stützt oder versorgt werden müssen

5 . Die auizunehmer -den Kinder müssen das
fünfte Jahr zurückgelegt haben und dürfen
nicht über ö Jahre alt sein
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6 . Kinder , welche mit einer ansteckenden
Krankheit behaftet , rwßgtstaltet oder bil -
dun, ;sunsähig sind , endlich solche , welche
unheilbare körperliche Gebrechen haben ,können nicht ausgenommen werden .

Gesuch ; um Aufnahme sind innerbalb 14
Tagen unter Benützung des vorgeschriebenen
Fragebogens anher einzureichen .

Durlach den 15 Dezember 1913 .
GrokherzoglicheS Bezirksamt .

AlOldklMis
»ur Abgabe der Bermögrnserklärung für die

Veranlagung zum Wehl beitrag
an die Bewohner der Gemeinden Königsbach ,

Singen und Wilferdingen .
Nach ß 36 Abs 1 und 2 des G . setzes vom

3 . Juli ! 9l3 über einen einmaligen außer¬
ordentlichen Wehrbei :rag , nach den §H 5 und
16 Abs l der Ausführungsbestimmungen des
Bundesrcrts und nach 8 6 der Vollzugsver¬
ordnung des Finanzministeriums hiezu haben
alle Personen , die ein Vermögen von mehr
als 10 000 haben oder im Genuß eines
Einkommens von mehr als 4000 smd ,in der Zeit vom 2 bis mit 20 . Januar 1914
eine Veimögense klärung abmgeven D kselbe
Verpflichtung haben die Aktiengesellschaften
und die Kommandiigescllschasten auf Wien ,deren nach den Bestimmungen des Wehrbei -
tragsgesetzes beitragspflichtiges Ve . mögen den
Betrag von 10000 übe ' steigt .

Eine Tagsahn zu - Entgegennahme der Er¬
klärungen findet nicht statt ; j der Beitrags -
pfl chnge muß vielmehr se . bst dafür sorgen ,
daß seine Erklärung rechtze t g beim zustän¬
digen Steuerkommissär eingereicht wird . Bei
tragspflichtige . die mcht am Amtssitz des
Steuettommissurs , aber in einer zu seinem
Bezirk ge örigen Gemeinde wohnen , können
die Erklärung auch b .lm Bürgermeister ih er
Woh sitzgcm . inde -- off . n oder verschlossen— einreichen .

Gegen dm , der seine Vermögenserklärung
nicht rechtzeitig abgibt , kommen Geld
strafen bis zu 500 ^ sür jede Friitvcrsäum -
nis ausgesprochen werden ; außerdem wird
ihm ein Zuschlag von 5 b : s ! 0 vo n Hundert
des geschuldeten Wehrbeitrags auferlsgt

Wenn ein nach 8 ii6 Abs 1 des Wehc -
beitragsg setzes zur Abgabe einer Vermögens¬
erklärung Verpflichteter keine besondere Auf¬
forderung hie ;u erhält , so ist er dadurch von
dieser Verpflichtung nicht befreit . Er hat viel¬

mehr die Erklärung auch ohne besondere Auf -
fmderung rechtzeitig einzureichen .

Vordrucke für die Vermögenserklärung und
Anleitungen zu ihrer Ausstellung werden den
Beitragspflichtigen , soweit es möglich ist , zu¬
gestellt , außerdem aber von d . n Bürgermeister¬
ämtern , am Amtssitz des Steuerkommissärs
von diesem , unentgtltlich abgegeben .

Unrichtige oder unvoll st ändige An¬
gaben in der Vsrmögenserklärung sind mit
einer Geldstrafe bis zum Zwanzigfachen des
gefährdeten Wehrbeitrags , in gewissen Fällendaneben mit einer Gefängnisstrafe bis zu
sechs Monaten bedroht

Gibt jemand — gleichviel ob er tatsächlicheinen Wehrbeitrag zu entrichten hat — Ver¬
mögen oder Einkommen an , das bisher der
Landesbesteuerung entzogen worden ist , sobleibt er von der landesgesetzlichen Strafe und
von der Verpachtung zur Nachzahlung der
Steuer für frühere Jahre frei , wenn nicht
schon Hierwegen ein Strafverfahren oder
Schritte zur nachträglichen Festsetzung der
Steuer eiugeleittt sind .

Die Finanz - und Hauptsteuerämter , in den
fünf größten Städten des Landes auch die
Steueremnehmereien , ziehen den Wehrbeitra ,ein ; sie sied angewiesen , auch freiwillige Bei¬
träge anzunehmen ; ebenso werden Zahlungendes Wehrbeitrags schon vor der Veranlagung
angenommen .

Pforzheim den 18 . Dezember 1913 .
Der Gc Steuerkommissär für den Bezirk

Pforzheim Land II

Aufgebot .
Die Heinrich Giltert Ehefrau , Sophie geb .

HauSwmh in Weingarten , hat beantragt , den
verschollenen Taglöhner Heinrich Gilbert (Gib
perl ) , geboren am 1 Februar 1848 in Wein -
ganen , zuletzt wohnhaft in Weingarten , fürtot zu erklären Der bezeichnete Verscholle ne
wird ausgefordert , sich spätestens in dem aus
Dienstag den 14 Jali l9l4 , vormittags9Uhr ,vor dem untcrze chneten Gericht — ZimmerNr 25 — anberaumten Aufgedotstermin z l
me diN . widrigenfalls die Todeserklärung er -
iolgen wird . An alle , weiche Auskunft über
Leben ode . Tod des Verschollen n zu erteilen
vermögen , ergeht die Aufforderung , spätestensim Aufgr botLtermin dem Ger 'cht Anzeige zu
machen .

Durlach den >8 . Dezember 1913 .
Der G .richtsschreiber Gr . Amtsgerichts .
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